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Gymnasium der Schulstiftung Seligenthal 
 
Gymnasium Seligenthal                 Tel.: 0871 821-203, -204, -216 
Bismarckplatz 14                            Fax: 0871 821-205 
84034 Landshut                              gymnasium@seligenthal.de 

 

Leihvertrag Instrument 
 

 

 

zwischen der Schulstiftung Seligenthal, Bismarckplatz 14, 84034 Landshut, hier vertreten durch 
die Schulleitung des Gymnasiums, nachstehend "Vermieterin" genannt, 

und dem Schüler/der Schülerin 

_________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname, PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer 

 
vertreten durch die Personensorgeberechtigten (Eltern/Vormund/Pfleger) - im Folgenden als 
Erziehungsberechtigte, bzw. „Mieter“ genannt: 

_________________________________________________________________________________ 

  Name, Vorname, PLZ, Wohnort, Straße, Hausnummer 

_________________________________________________________________________________ 

  Telefon, Emailadresse 

zur Anmietung folgenden Instruments:  Nr.:   

1. Der Mieter verpflichtet sich, während der Mietzeit das Musikinstrument in einwandfreiem Zustand, 
wie von der Vermieterin überlassen, zu erhalten. Der Umgang mit dem Instrument hat pfleglich und 
sorgfältig zu erfolgen; der Verschleiß und die damit verbundene Erneuerung von Zubehörteilen (z.B. Saiten) 
gehen zu Lasten des Mieters.  

2. Ausleihe und Nutzung geschehen auf eigene Verantwortung, das Instrument ist nicht über die Schule 
versichert. Der Mieter haftet selbst für die Folgen unsachgemäßer Behandlung, für Beschädigungen und 
Verlust des Instruments. Es wird empfohlen, das Instrument zu versichern, sofern es nicht von einer 
bestehenden Hausratversicherung des Mieters bereits umfasst ist. Ein Schadens- oder Verlustfall ist der 
Schule unverzüglich zu melden und mit der Lehrkraft eine fachlich kompetente Schadensbehebung 
abzusprechen.  

3. Das Instrument wird als Lehrmittel ausschließlich an Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums 
Seligenthal ausgeliehen. Der Mieter ist nicht berechtigt, das Instrument Dritten zu überlassen. 

4. Die jährliche Leihgebühr ist der nachfolgenden Gebührenordnung für Leihinstrumente zu 
entnehmen. Sie ist bis spätestens zum 25. Oktober eines jeden Schuljahres zu entrichten auf das Konto 
der Fachschaft Musik Gymnasium Seligenthal: 

Sparkasse Landshut 
IBAN: DE32 7435 0000 0000 6803 89 
BIC: BYLADEM1LAH.  
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Bei Rückgabe des Instruments vor dem Ende des jeweiligen Schuljahres werden bereits gezahlte 
Leihgebühren nicht erstattet! 
 
5. Das Mietverhältnis endet in der Regel zum 15. September, spätestens jedoch mit dem tatsächlichen 
Verlassen der Schule (z.B. durch Umzug, Kündigung). Es kann, wenn es die Schulsituation erlaubt, jeweils 
um ein weiteres Schuljahr verlängert werden. 
 
6. Auf die Datenschutzhinweise wurde hingewiesen, diese finden Sie  auf unserer Homepage 
www.gymnasium.seligenthal.de im Menü Service.  
 
 
7. Gebührenordnung für Leihinstrumente 

  Jährliche Leihgebühr ab Schuljahr 2022/23 

Instrument Ganzjährige 
Ausleihe 

Ausleihe für die 
Mitwirkung in 

einem 
Ensemble 

Ausleihe 
ausschließlich  

für die Nutzung  
im Unterricht 

Violine 130,- € -  
Viola 130,- € -  
Violoncello 180,- € - 160,- € 
Kontrabass 180,- € -  
Sopransaxophon 160,- € 130,- €  
Altsaxophon 160,- € 130,- €  
Baritonsaxophon 160,- € 130,- €  
Tenorsaxophon 160,- € 130,- €  
Piccoloflöte 160,- € 130,- €  
Altflöte 160,- € 130,- €  
Bassflöte 160,- € 130,- €  
Klarinette 160,- €   
Bassklarinette 160,- € 130,- €  
Horn 160,- € -  
Trompete 160,- € -  
Posaune 160,- € - 130,- € 
Fagott  160,- € -  
Gitarre 4/4 70,- € -  

 

 
 
_____________________________________ ______________________________________ 
(Unterschrift Vermieterin)    (Unterschrift Mieter) 
 

 

 

Landshut, den _________________________ Ort, Datum: ____________________________ 
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